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Situation im Thurgau
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Rechtsgrundlagen im Thurgau

Vorgehen:

• Breite Konsultation der Kreise

• Konsolidierung der Meinungen

Regelung vom 1. Juli 2019:



Umsetzung der Meldepflicht

Ziel:

• Sensibilisierung der Landwirte zum Thema

• Ausbreitung durch Unwissenheit verhindern

• Ausmass des Befalls erfassen

• Zugang zu wirkungsvoller Bekämpfung schaffen

Sensibilisierungskampagne:



Meldung und weiteres Prozedere

Landwirt hat zwei Möglichkeiten: 

• Per Telefon

• Per Formular

Nach Eingang:

• Begutachtung der Flächen vor 

Ort

• Besprechung der 

Bekämpfungsmassnahmen und 

finanzielle Beteiligung des 

Pflanzenschutzfonds

• Erfassung im InfoFlora 

Flächen sind öffentlich einsehbar



Freiwillige Bekämpfungsmassnahmen

Bekämpfungsvarianten:

1. Ausgraben der 

Einzelpflanzen

Allgemeines Vorgehen:

• Erfassen der Flächen vor Ort



Freiwillige Bekämpfungsmassnahmen

2. Flächige Bearbeitung



Freiwillige Bekämpfungsmassnahmen

3. Aushub, Sanierung 

biologisch belasteter 

Standort



Entschädigungsansätze durch den 

Pflanzenschutzfonds

Das die Landwirte mit machen hat einen Grund:

1. Bekämpfung des Erdmandelgras wird mit CHF 30.-- / Are unterstützt, 
sofern die Massnahmen mit dem KPSD abgesprochen sind.

2. Der Aushub bei Anfangsbefall wir bei fachgerechter Entsorgung und 
Humusersatz mit 80% der Kosten für max. 100m2 pro Parzelle 
einmalig entschädigt

Auflagen:

• Bekämpfung des Erdmandelgrases muss während mind. 6 Jahren 
erfolgen

• Entsorgung des Aushubs in eine Deponie A oder B und Auffüllen mit 
Humus

• Aushub mit Begleitung und befolgen der Anordnungen (Fläche, Tiefe) 
des KPSD



Regelungen zum Aushub mit dem ARE

Ausgangslage:

• Aushubmaterial das mit Mandeln des Erdmandelgrases durchsetzt 

ist gilt als Biologisch belastet

• Biologisch belastetes Aushubmaterial muss fachgerecht entsorgt 

werden

• Eingreifende Terrainveränderungen bedürfen einer Baubewilligung

• Nach Terrainveränderungen bedarf es einer Rekultivierung

Schlussfolgerung:

• Mit diesen Auflagen ist ein legal organisierter Aushub nicht die 

Regel.

• Falsch entsortgter Aushub kann die Situation verschlimmern



Regelungen zum Aushub mit dem ARE

Lösung:

Wenn der Grundeigentümer und der KPSD zum Schluss kommen, 

dass ein Aushub die beste Lösung ist, dann besteht im TG ein 

vereinfachtes Verfahren:

1. Landwirt reicht Formular Deklaration für Erdarbeiten ein

2. KPSD TG macht Stellungnahme & Auflagen (Entsorgung, 

Wiederherstellung,…) und meldet Kubatur, Deponie und Herkunft 

Auffüllmaterial an ARE für max. 500m3

3. Information des ARE und der Gemeinde

4. Start der Sanierung unter Aufsicht KPSD

5. Nach Eingang der Deponiebestätigung und Herkunft Oberboden, 

sowie Begutachtung, Auszahlung Beitrag PS-Fond und Bericht 

zuhanden ARE

6. Eine mehrjährige Rekultivierung ist nicht nötig



Abschluss


